
41. ~eibl8tt _Beiblatt zur larlamentskorrespondens 

18ljJ Aptrage 

der Abg. ])r. Je rau s, K a n d u t s 0 h und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Erbschaftsteuer für Siedlungshäuser. 

- ........ 

12. Mai 1954 

Durch das !undesgesetz vom 27. Mai 1952 über die Änderung und 

Ergänzung des Grunderwerb~teuergesetzes und des Erbsohattsteuergesetzes 

ist eine bedeutende Erhöhung der Einheitswerte für Grundstücke alS 15e­

aesSUDgsgrundlage rür die Erwerbsteuer eingetreten. Eine der empfindl~s;eD 

t Erhöhungen erfuhren die sogenannten Einfamilienhäuser. von denen 

die Erbschaftsteuer nun mit dem tünffsohen Einheitswert bemessen wird. 

Während diese Erhöhung der Bemessungsgrundlsge für typische Ein­

familienhäuser und Villen. noch ihre Berechtigung haben mag, schafft 

sie tür die Siedler eine unerträgliche Belastung. Siedler sind im Gegen­

satz von Einfamilienhausbesitzern Menschen, die aus den geringsten Ein­
k.mmenschichte.n der Bevölkerung stammen und. unter Aufopferung ihrer 

Freizeit jahrzehntelang ihre Gärten bewirtsohaften, um sich und ihrer 
'I 

Familie zusätzliohe Nahru~squellen zu erschliessen. Kriege und Wohnungs-

not hatten zur Folge, daß sioh diese Leute viel~ach Unterkünfte auf ihren 

Grundstücken (vielfaoh Pachtgrundstücke) erriohtet haben. um ihren Kin-, 
c}.l:ft die Wohnungen zu überlassen;.sie fristen heute mit Rentenbezügen 

·ihren bescheidenen Lebens,libend. Für diese Leute ist die Erbschaftsteuer 

in ihrer derzeit geltenden Höhe eine tatsächlich unerträgliohe Belastung, 

wie auoh aus Aussendungen der Siedlerverbände hervorgeht, die ihre Mit­

glieder a.uffordern, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, daß die Erbgebühren 

zum Zeitpunkt des Ablebens der Siedler vorhanden sind, damit das Haus 

ftioht versteigert werden.uß und in fremde Hände gela.ngt. Für die Naoh­

kommen dieser Leute legt ja meist schon die Jufbringung der Begräbni~ 

kosten Verpfliohtungen auf, die si.Q '\1u~f längere Zeit in ./Inspruoh nehmen. 

»ie unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes. 

minister für Finanzen ,die 
JJLf rag es 

Ist der Herr Bundesminister bereit, dem Nationalrat eine Novel-
11erung der Erbsohaftsteuerbestimmungen vorzulegen, die berücksichtigt, 
daß derartige Härten vermieden werden? 

-......... -
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